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Anfrage 
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen 
an den Bundesminister für Soziales‚ Gesundheit‚ Pflege und 
Konsumentenschutz 
betreffend Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung 
  
Kurz vor knapp wurde - wie leider so oft - das Sterbeverfügungsgesetz erlassen, um 
für assistierten Suizid rechtzeitig die vom Verfassungsgerichtshof geforderten 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ursprünglich wollte die zuständige 
Justizministerin Eigenangaben zufolge ja bereits im Sommer 2021 dem Parlament 
einen Begutachtungsentwurf vorlegen (1), de facto wurde das Gesetz aber erst am 
23. Oktober 2021 eingebracht und auch die Begutachtungsfrist war deutlich unter 
dem Zielwert von sechs Wochen.  
Grundsätzlich entspricht das Sterbeverfügungsgesetz der Regierung zufolge nun 
zwar den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs, dennoch gibt es nur einen sehr 
kleinen Spielraum zur Anwendung. So ist die Wartezeit bis eine Sterbeverfügung 
genutzt werden kann, beispielsweise länger als die Frist beim Antrag auf eine Waffe, 
was gefährliche Vergleiche ermöglicht. Noch größere Herausforderung scheint aber 
die Suche nach Ärzt:innen zu sein, die die notwendigen Gutachten erstellen könnten 
(2), und in einzelnen Berichten wurde geradezu von einer"Unmöglichkeit" 
gesprochen (3). De facto fehlen ausreichende Möglichkeiten, die notwendigen 
Gutachten von Ärzt:innen oder Anwält:innen zu erhalten. Problematisch ist auch, 
dass Patient:innen nicht wissen, an welche Personen sie sich dafür wenden müssen. 
Mit Hilfe mancher Landes-Ärztekammern scheint sich mittlerweile etwas Einsicht zu 
entwickeln, allerdings sind 22 Ärzt:innen für Wien -wobei nur vier davon eine 
Palliativausbildung haben - und 130 Notar:innen für ganz Österreich eher eine 
geringe Anzahl von Ansprechpartner:innen für sterbewillige Personen (4). 
Abhilfe ist - nicht aufgrund, aber in Abstimmung mit der Sterbeverfügung - auch beim 
Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung von Nöten. Um dies zu erreichen 
wurde  mit dem Hospiz- und Palliativfonds eine Zuschussmöglichkeit eingerichtet, 
allerdings wird es wohl einige Zeit brauchen, bis es konkrete Pläne für den Ausbau 
gibt, Qualitätskriterien vorgegeben werden und auch die Abrechnungstarife geklärt 
sind. Dennoch dienten die gesetzlichen Änderungen einer möglichst raschen 
Verbesserung der Versorgung, weshalb die Umsetzung im Auge behalten werden 
sollte. 

1. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_05950/index.shtml 
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2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2138691-
Sterbehilfe-ohne-Helfer.html 

3. https://noe.orf.at/stories/3143542/ 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2141829-Letzte-

Huerden-zur-Sterbehilfe-fast-geschafft.html?em_no_split=1 
 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 
1. Welche Mittel wurden bisher für den Hospiz- und Palliativfonds zur Verfügung 

gestellt? (Bitte um Aufschlüsselung nach Mittelbereitsteller) 
2. Wie weit ist die Erstellung der Qualitätskriterien für den Hospiz- und Palliativausbau 

durch die Gesundheit Österreich GmbH bisher vorangeschritten und für wann wird 
eine Veröffentlichung dieser erwartet? 

3. Wie weit ist die Erstellung der Qualitätsindikatoren für den Hospiz- und 
Palliativausbau durch die Gesundheit Österreich GmbH bisher vorangeschritten und 
für wann wird eine Veröffentlichung dieser erwartet? 

4. Wie weit ist die Erstellung der Auf- und Ausbaugrade für den Hospiz- und 
Palliativausbau durch die Gesundheit Österreich GmbH bisher vorangeschritten und 
für wann wird eine Veröffentlichung dieser erwartet? 

5. Wie weit ist die Erstellung der Tarifparameter für den Hospiz- und Palliativausbau 
durch die Gesundheit Österreich GmbH bisher vorangeschritten und für wann wird 
eine Veröffentlichung dieser erwartet? 

6. Wie weit ist die Erstellung der Qualitätskriterien für den Hospiz- und Palliativausbau 
durch die Gesundheit Österreich GmbH bisher vorangeschritten und für wann wird 
eine Veröffentlichung dieser erwartet? 

7. Wie weit ist die Erstellung der Bedarfs- und Entwicklungspläne in der Hospiz- und 
Palliativversorgung durch die einzelnen Bundesländer bisher vorangeschritten und für 
wann wird eine Vorlage beim BMSGPK durch diese erwartet? 

8. Wie weit ist die Erstellung der Datenparameter für das Monitoring des Hospiz- und 
Palliativausbaus durch die Gesundheit Österreich GmbH bisher vorangeschritten und 
für wann wird eine Veröffentlichung dieser erwartet? 

9. Wurde seitens der Bundesländer bereits um Zweckzuschüsse aus dem Hospiz- und 
Palliativfonds angesucht? 

a. Falls ja: Bitte um Aufschlüsselung der beantragten Projekte und zugehöriger 
Summen 

b. Falls ja: Wie kann sichergestellt werden, dass die bisher beantragten Projekte 
alle nötigen Kriterien des Hospiz- und Palliativfondsgesetzes erfüllen, obwohl 
diese Kriterien noch nicht festgelegt sind? 

c. Falls bereits gewährte Zweckzuschüsse die nachfolgend festgelegten 
Kriterien nicht erfüllen: Welche weitere Vorgehensweise ist vorgesehen?  
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